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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung  

gemäß Art. 5 der Offenlegungsverordnung 

Five Quarters Real Estate AG 

 

 

 

 

Version Datum Erläuterung der Änderungen 

1.00 10.03.2021 Erstellung 

1.10 30.06.2023 Redaktionelle und inhaltliche Anpassungen 

1.20 28.06.2024 Redaktionelle Anpassungen 

   

   

   

   

 

Stand: 28.06.2024 
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1. Strategischer Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf Vergütungskomponenten 

Zentrales Element der Vergütungspolitik ist die konsequente Ausrichtung des Vergütungssystems an den 

strategischen Unternehmenszielen der Five Quarters Real Estate AG (nachfolgend „5QRE“ oder 

„Gesellschaft“),. Die variable Vergütung honoriert nachhaltige Leistungen und vermeidet Anreize zur 

Eingehung unangemessener Risiken. 

Unsere Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Art und Weise, wie wir Nachhaltigkeitsrisiken aus den 

Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in unsere Investitionsentscheidungen 

einbeziehen. Wir haben uns entsprechende ESG-Ziele gesetzt, die auch auf der Ebene der variablen 

Vergütung der Mitarbeiter verfolgt wird. Der Umsatz der Gesellschaft, aus dem wiederum die Vergütung 

sämtlicher Mitarbeiter gezahlt wird, wird unter Beachtung der ESG-Ziele erwirtschaftet. Auf diese Weise 

werden die übergeordneten Ziele mit der individuellen Vergütung der Mitarbeiter verknüpft. 

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird mindestens einmal jährlich zentral und unabhängig daraufhin 

überprüft, ob das Vergütungssystem insgesamt wie beabsichtigt funktioniert und ob es mit den nationalen 

und internationalen Vorschriften, Grundsätzen und Standards vereinbar ist. 

 


